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Einführung

Nachbarschäden infolge von Bauarbeiten

Nach Forschungsberichten des Instituts für Bauforschung ist die Zahl
der Bauschäden in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.1 Eine
Auswertung von Bauschäden aus den Jahren 2002 bis 2016 ergab einen
Anstieg der Schadenszahlen um 377 %, der sich bei Weitem nicht im
vergleichsweise geringeren Wachstum des Branchenumsatzes von 31 %
widerspiegelt.2 Gründe für den überproportionalen Anstieg der Schadens-
fälle sind unter anderem eine Vielzahl unterschiedlicher Baubeteiligter,
der wachsende Fachkräftemangel und die steigende Komplexität von Bau-
vorhaben.3

Schäden treten häufig nicht nur auf der Baustelle selbst, sondern da-
rüber hinaus auf umliegenden Grundstücken auf und betreffen dort be-
findliche Bauwerke.4 Ein besonders prominentes Beispiel hierfür ist der
durch U-Bahn-Baumaßnahmen ausgelöste Einsturz des Kölner Stadtarchivs
und zweier benachbarter Gebäude im Jahre 2009. Auch wenn Schadens-
folgen in solchem Ausmaß nur äußerst selten auftreten und der Gebäu-
deeinsturz einen Extremfall darstellt, so kommen sonstige Schädigungen
an Nachbarbauwerken infolge von Bauarbeiten in der Praxis häufig vor.
Klassischerweise treten infolge von Vertiefungen des Baugrundstücks Set-
zungen und Rissbildungen am Nachbargebäude auf; daneben kommen
zahlreiche weitere Schadensursachen in Betracht.5

1. Teil:

I.

1 Institut für Bauforschung, Analyse der Entwicklung der Bauschäden und der Bau-
schadenskosten, Forschungsbericht vom 19.02.2015; Analyse der Entwicklung der
Bauschäden und der Bauschadenskosten – Update 2018, Bericht vom 30.09.2018.

2 Institut für Bauforschung, Analyse der Entwicklung der Bauschäden und der Bau-
schadenskosten – Update 2018, Bericht vom 30.09.2018, S. 8.

3 Institut für Bauforschung, Analyse der Entwicklung der Bauschäden und der
Bauschadenskosten, Forschungsbericht vom 19.02.2015, S. 4; Analyse der Entwick-
lung der Bauschäden und der Bauschadenskosten – Update 2018, Bericht vom
30.09.2018, S. 4.

4 Laut des Forschungsberichts des Instituts für Bauforschung, Analyse der Entwick-
lung der Bauschäden und der Bauschadenskosten – Update 2018, Bericht vom
30.09.2018, S. 13 ergab eine Erfassung der „Schäden nach ,Schadensstellen‘“ bei der
AIA AG, dass 1,87 % aller Schäden beim Nachbarn auftreten.

5 Vgl. hierzu Boisserée, S. 5 ff.; s. auch S. 27 ff.
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Problemstellung

Möchte der geschädigte Nachbar Ersatz für die ihm entstandenen Schäden
geltend machen, stehen ihm mehrere Baubeteiligte gegenüber. Dies sind
in einem einfach gelagerten Fall der Bauherr, ein oder mehrere Bauun-
ternehmer sowie deren Mitarbeiter, die zwar untereinander (zum Teil)
vertraglich miteinander verbunden sind, zu dem Nachbarn dagegen in der
Regel in keinerlei vertraglicher Beziehung stehen.6 Nach dem Grundsatz
der Relativität der Schuldverhältnisse kann der Nachbar aus den Verträgen
zwischen den Baubeteiligten daher grundsätzlich keine unmittelbaren An-
sprüche herleiten.7

Auch das Deliktsrecht wird dem geschädigten Nachbarn oftmals nicht
zu umfänglichem Schadensersatz verhelfen können.8 Ein deliktischer An-
spruch gegen den Bauunternehmer aus § 831 Abs. 1 S. 1 BGB kann an
einer Exkulpation scheitern.9 Nach § 831 Abs. 1 S. 2 BGB tritt die Ersatz-
pflicht nicht ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl und Überwa-
chung der bestellten Person die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beob-
achtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt ent-
standen sein würde.10 Ansprüche gegen einen unmittelbaren Schädiger
aus § 823 Abs. 1 BGB werden zwar regelmäßig zu bejahen sein, oftmals
aufgrund fehlender Solvenz des Schädigers aber wertlos sein.11 Wesentlich
attraktiver wären demzufolge vertragliche Ansprüche gegen den Bauunter-
nehmer, bei denen gemäß § 278 S. 1 BGB eine Verschuldenszurechnung

II.

6 Nur in Sonderfällen bestehen vertragliche Beziehungen zwischen den Nachbarn;
vgl. auch Boisserée, in: Boisserée/Fuchs, S. 183; Boisserée, S. 37 ff.; Fuchs, S. 203 ff.

7 Vgl. auch Boisserée, in: Boisserée/Fuchs, S. 183; Boisserée, S. 37, Fuchs, S. 203 f.;
Vgl. näher zum Relativitätsgrundsatz Olzen, in: Staudinger, § 241 BGB,
Rn. 299 ff.; Neuner, JZ 1999, 126; Karampatzos, S. 32 ff.; Looschelders/Makowsky,
JA 2012, 721.

8 Vgl. allgemein zu den Nachteilen des Deliktsrechts gegenüber vertraglichen An-
sprüchen Gottwald, in: MüKoBGB, § 328 BGB, Rn. 166; Klumpp, in: Staudinger,
§ 328 BGB, Rn. 90 ff.; Brox/Walker, SchuldR AT, § 33, Rn. 4 f.; Looschelders,
SchuldR AT, § 9, Rn. 2; Karampatzos, S. 38 ff. mit zahlreichen weiteren Nachwei-
sen.

9 Vor allem die Exkulpationsmöglichkeit wird als erhebliches Defizit deliktischer
Haftung betrachtet, vgl. hierzu Grüneberg, in: Palandt, § 328 BGB, Rn. 13;
Klumpp, in: Staudinger, § 328 BGB, Rn. 91 m.w.N.; Looschelders, SchuldR AT,
§ 9, Rn. 2; Sonnenschein, JA 1979, 725, 726.

10 Vgl. zu den Anforderungen an den Entlastungsbeweis Wagner, in: MüKo-
BGB, § 831 BGB, Rn. 35 ff.; Förster, in: BeckOK BGB, § 831 BGB, Rn. 42 ff.;
Looschelders, SchuldR BT, § 67, Rn. 10 ff.; jeweils m.w.N.

11 Vgl. allgemein so auch Sonnenschein, JA 1979, 225, 226.

1. Teil: Einführung
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erfolgt. Ein weiterer Vorteil vertraglicher Haftung liegt in der günstigeren
Beweislastverteilung des § 280 Abs. 1 S. 2 BGB.12

Auch wenn die überwiegende Zahl der Nachbarschädigungsfälle über
das Deliktsrecht gelöst wird, so hat die Rechtsprechung in den vergan-
genen Jahren doch in einigen Entscheidungen angenommen, dass der
Nachbar in den Schutzbereich des Bauvertrages einzubeziehen sei.13 Die
Einbeziehung führt dazu, dass der Vertragsschuldner nicht nur dem Gläu-
biger, sondern auch dem Dritten gegenüber – in diesem Falle also dem
Nachbarn – gemäß § 241 Abs. 2 BGB zur Rücksichtnahme verpflichtet
ist. Wird der Dritte infolge einer Verletzung dieser Pflicht geschädigt, so
stehen ihm eigene vertragliche Schadensersatzansprüche zu.14

Eine drittschützende Wirkung des Bauvertrages zugunsten des Nach-
barn wurde erstmals – allerdings in einer Sonderkonstellation, in der es
um die fehlerhafte Errichtung einer gemeinsamen Grenzmauer ging – im
Jahre 1964 vom OLG Düsseldorf angenommen.15 Im Jahre 1999 folgte ein
Urteil des OLG Koblenz, in dem ein vertraglicher Schadensersatzanspruch
des Nachbarn angenommen wurde, nachdem es durch Fundamentarbei-
ten an der Grundstücksgrenze zum Einsturz einer Mauer auf dem Nach-
bargrundstück gekommen war.16 In den folgenden Jahren schlossen sich
auch andere Gerichte dem OLG Koblenz an und entschieden zugunsten
einer nachbarschützenden Wirkung des Bauvertrages.17

Dass die entsprechenden Urteile – mit Ausnahme des vom OLG Düssel-
dorf – alle aus jüngerer Zeit stammen, entspricht einer generellen Auswei-
tung des ursprünglich streng begrenzten Rechtsinstituts des Vertrages mit
Schutzwirkung zugunsten Dritter durch die Rechtsprechung.18 Verlangte

12 Klumpp, in: Staudinger, § 328 BGB, Rn. 91; Grüneberg, in: Palandt, § 328 BGB,
Rn. 13; Gottwald, in: MüKoBGB, § 328 BGB, Rn. 166; Brox/Walker, SchuldR AT,
§ 33, Rn. 5; Karampatzos, S. 41 ff. m.w.N.

13 So OLG Düsseldorf, NJW 1965, 539; OLG Koblenz, NJW-RR 2000, 544; KG,
IBRRS 2003, 2417; OLG Jena, IBRRS 2012, 0028; KG, IBRRS 2015, 0388; AG
Dülmen, NZBau 2002, 395.

14 Zu den Rechtsfolgen des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter vgl.
etwa Klumpp, in: Staudinger, § 328 BGB, Rn. 129 ff.; Gottwald, in: MüKoBGB,
§ 328 BGB, Rn. 192; jeweils m.w.N.

15 OLG Düsseldorf, NJW 1965, 539.
16 OLG Koblenz, NJW-RR 2000, 544.
17 Vgl. KG, IBRRS 2003, 2417 (zustimmend Siegburg, EWiR 2004, 219); OLG Jena,

IBRRS 2012, 0028 (ablehnend Feldmann, IBR 2012, 148); KG, IBRRS 2015, 0388;
AG Dülmen, NZBau 2002, 395.

18 Vgl. zur Ausdehnung des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter S.
55 ff.
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diese zunächst, dass der Gläubiger für das „Wohl und Wehe“ des Dritten
mitverantwortlich sein müsse, weil dessen Schädigung auch ihn treffe,
indem er ihm gegenüber zu Schutz und Fürsorge verpflichtet sei,19 lässt
sie es heute ausreichen, wenn der Gläubiger am Schutz des Dritten ein be-
sonderes Interesse habe.20 Da zwischen Nachbar und Bauherr kein Fürsor-
geverhältnis besteht, schafft erst diese Ausdehnung die Möglichkeit, dass
der Nachbar in den Schutzbereich des Bauvertrages einbezogen wird.21

Trotz dieser Entwicklung sind die Entscheidungen, die einen Dritt-
schutz bejaht haben, auf Kritik gestoßen.22 Im Vordergrund steht dabei
der Einwand, dass zwischen den Nachbarn keine besondere Beziehung
bestünde, die eine Einbeziehung in den Schutzbereich des Vertrages recht-
fertige.23

Ob der Bauvertrag Schutzwirkungen zugunsten des Nachbarn entfalten
kann, ist bislang also nicht abschließend geklärt und soll in dieser Arbeit
thematisiert werden.

Zur genaueren Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes bedarf es
zunächst einer Auseinandersetzung mit dem Begriff des „Bauvertrages“.
Hieran schließt sich ein Überblick über potentiell nachbarschädigende
Baumaßnahmen an.

Es folgt eine allgemeine Darstellung des Vertrages mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter, wozu ein Blick auf dessen Funktion, die geschichtliche
Entwicklung und die dogmatische Herleitung des Rechtsinstituts gehört.

Im Anschluss sind die Voraussetzungen des Haftungsinstituts im Hin-
blick auf den Bauvertrag und dessen Auswirkungen auf den Nachbarn zu
untersuchen.

19 BGH, NJW 1969, 269, 272; NJW 1971, 1931 f. m.w.N.; Larenz, NJW 1956,
1194, vgl. zur Wohl-und-Wehe-Formel auch Klumpp, in: Staudinger, § 328 BGB,
Rn. 117 f. m.w.N.

20 BGH, NJW 2014, 2577, Rn. 9; NJW 2018, 1537, Rn. 17 f.; Klumpp, in:
Staudinger, § 328 BGB, Rn. 117 ff.; Gottwald, in: MüKoBGB, § 328 BGB,
Rn. 185 ff.; Lorenz, in: Medicus/Lorenz, SchuldR I AT, Rn. 869 ff.; Grunewald,
Bürgerliches Recht, § 18, Rn. 11.

21 Vgl. auch Inhuber, in: Motzke/Bauer/Seewald, § 12, Rn. 227.
22 Zum Urteil des OLG Düsseldorf vgl. Anm. Hodes, NJW 1965, 539, 540; ableh-

nend auch Herding/Schmalzl, S. 508; Hadding, in: Soergel, Anh. § 328 BGB,
Rn. 40; zu den Urteilen des KG und des OLG Koblenz vgl. Pastor, in: Werner/
Pastor, Rn. 2270; insgesamt ablehnend auch Boisserée, in: Boisserée/Fuchs,
S. 188 ff.; Boisserée, S. 43 ff.; Fuchs, S. 208 ff.; Klumpp, in: Staudinger, § 328 BGB,
Rn. 118; offenlassend Koeble, in: Kompendium des Baurechts, 10. Teil, Rn. 146.

23 Hodes, NJW 1965, 539, 540; Herding/Schmalzl, S. 508; Boisserée, in: Boisse-
rée/Fuchs, S. 189 f.; Boisserée, S. 45 f.; Fuchs, S. 210 ff.
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Abschließend stellt sich die Frage, ob sich die herausgearbeiteten Grund-
sätze auf den Architekten-, Ingenieur- und Gutachtervertrag übertragen
lassen.
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Grundlagen

Der Bauvertrag

Der „Bauvertrag“ als Untersuchungsgegenstand

Mit der Reform des Bauvertragsrechts wurde zum 01.01.2018 unter Titel 9
„Werkvertrag und ähnliche Verträge“ im Untertitel 1 „Werkvertragsrecht“
ein eigenes Kapitel für den „Bauvertrag“ geschaffen. Zuvor richtete sich
der Bauvertrag nach allgemeinem Werkvertragsrecht, das nur wenige Spe-
zialregelungen für ihn enthielt (z.B. die Regelungen zu Abschlagszahlun-
gen in § 632a BGB sowie zu den Sicherheiten in §§ 648 a.F., 648a a.F.
BGB). In den §§ 650a ff. BGB hat der Gesetzgeber nun Sonderregelungen
geschaffen und dies damit begründet, dass das geltende Werkvertragsrecht
mit Blick auf die unterschiedlichen möglichen Vertragsgegenstände sehr
allgemein gehalten sei.24 Um den besonderen Anforderungen des Bauge-
schehens gerecht zu werden, wurde insbesondere ein Anordnungsrecht
des Bestellers (§ 650b Abs. 2 S. 1 BGB) mit entsprechenden Regelungen
zur Vergütungsanpassung (§ 650c BGB) und zur einstweiligen Verfügung
(§ 650d BGB) geschaffen. Wesentliche Neuerungen stellen zudem die Zu-
standsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme (§ 650g BGB) sowie die
Schlussrechnung als Fälligkeitsvoraussetzung (§ 650g Abs. 4 BGB) dar.

Zur Bestimmung des Anwendungsbereichs dieser Vorschriften wurde
der Bauvertrag erstmals im BGB definiert.

In § 650a Abs. 1 BGB heißt es:
„Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederher-
stellung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, einer Au-
ßenanlage oder eines Teils davon.“

Weiter definiert § 650a Abs. 2 BGB:
„Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauver-
trag, wenn das Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den
bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung ist.“

2. Teil:
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24 BT-Drs. 18/8486, 1.
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Nicht alle Bauleistungen unterfallen demzufolge dem Bauvertrag; Verträge
über Bauleistungen, die weder von Abs. 1 noch von Abs. 2 erfasst werden,
richten sich nach wie vor nach allgemeinem Werkvertragsrecht.25

In Kapitel 3 ist als weiterer Vertragstyp der Verbraucherbauvertrag mit
besonderen Schutzvorschriften geregelt. Diesen fasst § 650i BGB wie folgt:

„Verbraucherbauverträge sind Verträge, durch die der Unternehmer
von einem Verbraucher zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erheb-
lichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Gebäude verpflich-
tet wird.“

Ein Bauvertrag ist nach dieser Definition nicht bereits dann als Verbrau-
cherbauvertrag einzuordnen, wenn ein Verbraucher Vertragspartei ist;
auch die Anforderungen an den Vertragsgegenstand unterscheiden sich
vom Bauvertrag.26

Demzufolge gibt es seit der Reform des Bauvertragsrechts eine „Stu-
fenleiter von drei Werkvertragstypen über Bauleistungen“.27 Bei einer Ab-
grenzung ist zunächst festzustellen, ob Bauleistungen im Sinne des § 650a
BGB Gegenstand des Vertrages sind, die allesamt als „wesentlich“ (vgl.
§ 650a Abs. 2 BGB) bezeichnet werden können.28 Sind die Voraussetzun-
gen des § 650a BGB erfüllt und handelt es sich daher nicht um einen
gewöhnlichen Werkvertrag, kann bei Beteiligung eines Verbrauchers da-
rüber hinaus eine Abgrenzung zum Verbraucherbauvertrag notwendig
werden.29 Dessen besonders enger Anwendungsbereich beschränkt sich

25 Vgl. BT-Drs. 18/8486, 52, wonach die Definition insbesondere der Abgrenzung
zum „einfachen“ Werkvertrag dient; vgl. ausführlich zum Gegenstand des Bau-
vertrages Busche, in: MüKoBGB, § 650a BGB, Rn. 6 ff.; Leupertz, in: BeckOK
BauVertrR, § 650a BGB, Rn. 4 ff.; W. Langen, in: Langen/Berger/Dauner-Lieb,
§ 650a BGB, Rn. 4 ff.; Kniffka, in: Kniffka Bauvertragsrecht, § 650a BGB, Rn. 4 ff.;
Motzke, NZBau 2017, 515; Kniffka/Retzlaff, BauR 2017, 1747, 1781.

26 BT-Drs. 18/11437, 43; vgl. hierzu auch Busche, in: MüKoBGB, § 650i BGB,
Rn. 3 ff.; Rückert, in: Langen/Berger/Dauner-Lieb, § 650i BGB, Rn. 4, 13 ff.; Retz-
laff, in: Kniffka Bauvertragsrecht, § 650i BGB, Rn. 3 ff., 7 ff.; Motzke, NZBau
2017, 515; Kniffka/Retzlaff, BauR 2017, 1747, 1781, 1830 f.

27 Retzlaff, in: Kniffka Bauvertragsrecht, § 650i BGB, Rn. 5; Kniffka/Retzlaff, BauR
2017, 1747, 1830; vgl. auch Motzke, NZBau 2017, 515: „drei ,Schubladen‘ mit
unterschiedlichen Rechtsfolgenanordnungen“.

28 Vgl. Motzke, NZBau 2017, 515, 516; Retzlaff, in: Kniffka Bauvertragsrecht, § 650i
BGB, Rn. 4 f.; Kniffka/Retzlaff, BauR 2017, 1747, 1730.

29 Motzke, NZBau 2017, 515, 516; Retzlaff, in: Kniffka Bauvertragsrecht, § 650i
BGB, Rn. 5 f.; Kniffka/Retzlaff, BauR 2017, 1747, 1730.
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